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§ 52 StLHG Budgetcontrolling
 StLHG - Steiermärkisches Landeshaushaltsgesetz 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.02.2018

(1) Zur Erreichung der Ziele der Haushaltsführung, der Einhaltung des jeweiligen Landes nanzrahmens und des

Landesbudgets ist ein Budgetcontrolling einzurichten und durchzuführen, welches die Steuerung der

Mittelverwendungen unterstützt. Durch das Budgetcontrolling sollen möglichst frühzeitig die nanziellen

Auswirkungen von Planungs-, Entscheidungs- und Vollzugsprozessen sowie wesentliche Änderungen der Entwicklung

der budgetierten Einzahlungen und Auszahlungen erkennbar und Vorschläge für die erforderlichen

Steuerungsmaßnahmen ausgearbeitet werden.

(2) Auf Antrag des für Landes nanzen zuständigen Mitgliedes der Landesregierung hat die Landesregierung durch

Verordnung nähere Regelungen über das Budgetcontrolling zu erlassen. Diese Verordnung hat insbesondere zu

regeln:

1. Ziele und Aufgaben des Controlling,

2. Organisation und Durchführung des Controlling,

3. Berichtswesen und

4. die Erstellung von spezi schen Controllingkonzepten durch die haushaltsleitenden

Organe.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 19/2016, LGBl. Nr. 131/2016

In Kraft seit 01.09.2016 bis 31.12.9999
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